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 Veröffentlicht am 19.08.1997

Index

yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

21/02 Aktienrecht

32/06 Verkehrsteuern

Norm

AktG 1965 §174;

KVG 1934 §6 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Es kann keine Rolle spielen, ob eine Gewinnbeteiligung vereinbart wird, die - sozusagen zufällig - mit der Höhe des

ursprünglich eingezahlten Kapitals begrenzt wird, oder ob eine Rückzahlungsp?icht des Kapitals besteht, die aus

Anteilen am Gewinn bedient wird. Entscheidend ist allein, daß den Berechtigten in Abhängigkeit vom zukünftigen

wirtschaftlichen Erfolg der Abgabep?ichtigen (hier einer AG) ein Anspruch auf einen prozentuellen Anteil des

Gewinnes, also die gewinnabhängige Umwandlung des Besserungskapitales in ein bei Eintreten der vereinbarten

Voraussetzungen durchsetzbares Forderungsrecht, eingeräumt wurde. Aus diesem Grund liegt hier auch nicht der von

Arnold (Hinweis Die Unternehmenssanierung aus der Sicht der Gebühren und Verkehrsteuern, in Rippe,

Rechtsprobleme der Unternehmenssanierung 370) erwähnte Fall vor, in dem nur die Fälligkeit einer Verbindlichkeit an

den jährlichen Reingewinn geknüpft ist. Im konkreten Fall ist somit der Steuertatbestand des § 6 Abs 1 Z 2 KVG

gegeben.
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